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Sundhedskommissionens Laboratorium: Afdeling for undersogelse at kod, malk m, m.,
Kobenhavn
Laboratorieforstanderen: O, Winther

Konsummileh in Danemark

Yon 0. Winther

Die Regeln, nach denen der Verkauf der Konsummileh in Dinemark
vor sich geht und kontrolliert wird, grimden sich auf eine ministerielle
Verfi.igung vom Jahre 1925 und aul das Gesetz iiber die Milchkontrolle
vom Jahre 1932, In der Verfiigung ist bestimmt, was alz Milch, Rahm
und andere Milchprodukte verkauft werden darf, und welche Bezeich-
nungen anzuwenden sind. Sollen Milch oder Rahm als pasteurisiert be-
zeichnet werden kinnen, so milssen sie spitestens 24 Stunden nach dem
Melken auf mindestens 80° C erhitzt und danach mindestens auf 127 C
abgekiihlt werden. Das Pasteurisierungsdatum und der Name der Mol-
kerei miissen auf der Verpackung angegeben werden, und die Milch darf
bei der Paraphenvlendiaminprobe (Storchs-Probe) keine Reaktion er-
geben.

Eine nach einer anderen Methode erhitzte Mileh darf nicht ohne be-
sondere Genehmigung des Imnenministeriums zum Verkaul gelangen,
und die Behandlungsmethode mull auf dem Behilter vermerkt sein.

In einem der letzten Paragraphen der oben genannten Verfiigung
steht: «Wenn die Gesundheitsverordnungen einer Kommune strengere
Bestimmungen enthalten als diese Verfiigung, so gelten die Bestimmun-
gen der Gesundheitsverordnung der Kommune.»

Nach dem Gesetz iiber die Milchkontrolle kénnen die Gesundheits-
verordnungen eine Bestimmung enthalten, nach welcher alle Milch und
aller Rahm. welche zum Verkauf in eine Kommune eingefiihrt werden,
aus Bestiinden stammen miissen, die unter der Kontrolle von Tieriirzten
stehen, welche vom Landwirtschaftsministerium hierzu autorisiert wor-
den sind. Die Kontrolle soll nach Regeln erfolgen, die von dem betreffen-
den Gesundheitsansschulfl festgesetzt und vom Landwirtschaftsmini-
sterium genehmigt worden sind. Die mit der Kontrolle verbundenen
Ausgaben werden von den Produzenten getragen. Auf Grund dieses Ge-
setzes liel das Landwirtschaftsministerium Normalregeln fiir die Milch-
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kontrolle in den Bestinden und Anweisungen fiir die diese Kontrolle
ausitbenden Tieriirzte ausarbeiten. Die in diesen Regeln und Anweisun-
gen enthaltenen Bestimmungen sind Minimalforderungen. Das Land-
wirtschaftsministerium kontrolliert das Einhalten dieser Bestimmungen
durch das Veterinirdirektorat.

Das Innenministerium hat seinerseits Normal-Gesundheitsverord-
nungen fiir Stadt- und Landgemeinden ausarbeiten lagsen. Diese Normal-
Gesundheitsverordnungen enthalten gewisse generelle Forderungen, die
in allen Gesundheitsverordnungen enthalten sein miissen; es steht den
Kommunen jedoch frei, die Forderungen zu verschiirfen. Alle Gesund-
heitsverordnungen miissen vom Innenministerinum genehmigt werden.

Ich werde kurz einige dieser Forderungen nennen:

Alle Milch und aller Rahm, die in einer Kommune produziert, einge-
fithrt oder verkauft werden, ebenso alle Molkereien, Geschiifte, Riume,
Wagen usw., in denen zum Verkauf bestimmte Milch aufbewahrt, be-
handelt oder verkauft wird, stehen unter der Kontrolle des Gesundheits-
ausschusses, und die Vorschriften und Anweisungen. die dieser den Ver-
ordnungen gemiil} gibt, miissen genau befolgt werden. Die Kommunen
kénnen jederzeit eine Bestimmung in die Gesundheitsverordnungen ein-
fiigen, nach welcher alle eingefithrte Milch aus Bestiinden stammen soll,
die unter tierdirztlicher Kontrolle stehen. Ebenso kann verfiigt werden,
daf} alle Mileh aus tuberkulosefreien Bestinden stammen soll, Diese
letztere Verfiigung ist heute aber ohne Bedeutung, da die Rindertuber-
kulese in Dinemark getilgt ist.

Durch eine Beifiigung zur Gesundheitsverordnung kann bestimmt
werden, dafi Milch und Rahm, mit Ausnahme von Kindermilch, zu er-
hitzen sind.

In Diinemark sind es also die Kommunen selber, die im Rahmen der
Normalgesundheitsverordnungen und der Normalregeln bestimmen. wie
hoch die an die Milch zu stellenden Forderungen sein sollen.

Nach dem neuen Lebensmittelgesetz vom Jahre 1952 kann das Innen-
ministerium von den Kommunen die Einfithrung von Gesundheitsver-
ordnungen und des Pasteurisierungszwanges fordern.

Fast alle Kommunen Diinemarks haben Gesundheitsverordnungen er-
lassen, und die iibrigen werden dem Beispiel folgen.

Die meisten Stiidte und eine Reihe von Landgemeinden mit vorwie-
gend stiidtischem Charakter fithrten eine Milchkontrolle ein, welche sich
auf eine Gesundheitsverordnung unter Beifiigung der Bestimmung iiber
eine Kontrolle der Bestiinde griindet.

Es gibt in Dinemark ca. 1400 Kommunen. Unter diesen befinden sich
210 Stidte und Gemeinden stidtischen Charakters mit iiber 1000 Ein-
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wohnern. In kleineren Gemeinden als die letztgenannten rechnet man
nicht damit, eine regelrechte Milchkontrolle durchfiithren zu kénnen.

Von den genannten 210 Kommunen hatten Ende 1951 185 eine den
Gesundheitsverordnungen entsprechende Milchkontrolle eingefithrt, die
ibrigen werden dem Beispiel wahrscheinlich bald folgen. Von diesen 185
Gemeinden beschlossen 171 die Einfiihrung der Kontrolle der Bestinde.
In 155 Gemeinden besteht eine Laboratoriumskontrolle, 72 haben ein
eigenes Laboratorium, die iibrigen 83 Gemeinden lassen ihre Milch in
einem Laboratorium einer anderen Kommune untersuchen.

Wihrend des Krieges waren wir gezwungen, den Fettgehalt in der Kon-
summilch und im Rahm herabzusetzen. Der niedrigste Fettgehalt betrug
wihrend des Krieges bei der Milch 2,95-3,05 ¢, und beim Rahm 8,0-9,0 <.
Von diesen Bestimmungen war nur die Kindermileh ausgenommen.

Die Standardisierung soll wenn méoglich durch das Mischen frischer
Vollmilch von niedrigem Fettgehalt erreicht werden, andernfalls soll
hierzu eine angemessene Menge Magermilch verwendet werden. Dies hat
vor irgendwelcher Behandlung der Mileh — Filtrieren und Abkiihlen aus-
genommen — zu geschehen. Die Milch, die der Magermilch zuzusetzen
ist, sollte am gleichen Tage abgewogen werden. Hierfiir kann jedoch
ein Dispens erhalten werden. Die zu verwendende Magermilch soll
roh sein und von der am selben Tage abgewogenen Vollmilch stam-
men. Einer spiteren Bestimmung entsprechend kann die Standardisie-
rung jedoch auch durch Abrahmen erfolgen. Nur vom Gesundheitsaus-
schufl anerkannte Molkereien, die mit den fir die Konsummilch nétigen
Apparaten ausgestattet sind, diirfen die Standardisierung ausfithren,

Den betreffenden Gesundheitsausschiissen liegt es ob, die nitige Kon-
trolle iiber die hygienisch einwandfreie und den Vorschriften entspre-
chende Ausfithrung der Standardisierung zu fiithren. Sie wird den speziell
fir die Milchkontrolle der betreffenden Kommunen angestellten Tier-
drzten uberbunden. Ist fiir diese Zwecke kein spezieller Tierarzt angestellt,
so sorgt der Gesundheitsansschull dafiir, dal} ein anderer Tierarzt die Kon-
trolle iibernimmt. Es liegt dem Gesundheitsausschull ob, Proben der stan-
dardisierten Milch zur Bestimmung des Fettgehaltes entnehmen zu lassen.
Die Untersuchung findet in den kommunalen Milchlahoratorien statt. In
den Betrieben mul} ein autorisiertes Protokoll gefithrt werden, worin der
verantwortliche Leiter mit dem die Standardisierung ausfithrenden An-
gestellten zusammen téiglich den Fettgehalt auffithrt und beglaubigt, dal3
die Milch in ﬂberein‘stimmung mit der Verfiigung behandelt worden ist.

Das Yeterindrdirektorat tiberwacht die Dur(!hfl'_ihrung der Kontrolle
mit Ausnahme Groflkopenhagens und derjenigen Stéddte, welche das
dazu niitige Kontrollaboratorium haben.
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In Dinemark wird die Mileh auch heute noch standardisiert: Voll-
milch soll 3,45-3.55 % Fett enthalten. doch werden Abweichungen von
0,05 % nicht als Ubertretung der Verordnung bewertet. Schlagrahm
darf nicht iiber 32 2, und nicht unter 30 ¢, Fett enthalten, Rahm Nr. I
mthilt 18-20 % und Rahm Nr. II 13-159 Fett. Die Erfahrungen,
welche mit der Standardisierung gemacht wurden, sind gut; es konnte
keine Verringerung der hygienischen Qualitiit der Konsummilch fest-
gestellt werden. Das Einhalten des erlaubten Fettgehaltes bereitet keine
Schwierigkeiten. Die Ausgaben der Molkereien werden fiir die Standar-
disierung mit ca. 0,1 Ure veranschlagt. In Dinemark wird man die Voll-
milch sicher auch weiterhin standardisieren. Solange die Konsummilch-
preise so festgesetzt werden wie heute, wiire es auch sehr schwierig, die
Standardisierung aufzuheben.

Nach einem Gesetz von 1940 iiber die Milchversorgung der Stadt-
bevolkerung wurde zur Rationalisierung des Milchhandels eine Verord-
nung erlassen, durch welche der Beviblkerung die Milch zu einem mig-
lichst billigen Preise verschafft werden soll. Dieser Verordnung gemél
sind Groflkopenhagen und die anderen Stiidte verpflichtet, Malinahmen
zu treffen, welche den Handel mit Milech und die Milchverteilung so
rationell als mglich gestalten, um damit die Unkosten ohne Beeintrich-
tigung der sanitiiren Forderungen moglichst niedrig zu halten. In Land-
gemeinden stidtischen Charakters kann die Gemeindeverwaltung beim
Ministerium darum nachsuchen, dal} die Verordnung auch fiir sie gilt.
Die durch die Rationalisierung erzielte Ersparnis sollte urspriinglich zu-
gunsten der offenen, von den Verbrauchern selbst abgeholten Milch ver-
wendet werden, um sie billig abgeben zu kinnen. Es zeigte sich indessen
kein Interesse fiir offene Milch, so daB sie vom Markt sozZuUsagen ver-
schwunden ist. I"ast alle Milech wird als Flaschenmilech verkauft. Die
Ersparnis kommt auf diese Weise der gewthnlichen Flaschenmilch zu-
gute. Seit die Bestimmungen in Kraft traten, ist in Dinemark eine sehr
bedeutende Rationalisierung des Milchhandels durchgefithrt worden.
Die Milchversorgung GroBkopenhagens z. B., eines Gebietes mit ca.
1.2 Millionen Einwohnern, erfolgt heute durch 13 Konsummilchmolke-
reien, von denen 3 als grofl bezeichnet werden miissen: friher waren es
deren 110. Diese 13 Molkereien sind modernisiert und gut eingerichtet.
Was diese Zentralisierung in hygienischer Hinsicht bedeutet, kann nicht
hoch genug gewertet werden. Fiir die Kontrolle ist sie eine gewaltige
Erleichterung. Die Grolle der Molkereien, insbesondere der drei grifiten,
erlaubt aullerdem die Haltung leistungsfihiger Laboratorien, die in Zu-
sammenarbeit mit dem Gesundheitsausschull und dessen Laboratorium
eine sehr wesentliche Hebung der hvgienischen Qualitit der Milch in
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Kopenhagen erreicht haben. Diese Molkereien besitzen fiir den Milch-
handel das Alleinrecht. Sie haben, um doppeltes oder mehrfaches Fahren
zu vermeiden, jede ihren Verkaufsbezirk in der Stadt. Frither konnte
man in einer Stralle Wagen von vier, fiinf oder mehr Molkereien an-
treffen. Die Biicher der Molkereien miissen dem kommunalen Milch-
ausschull vorgelegt werden. Dieser setzt den Milchpreis nach Verhand-
lung mit den Molkereien fest. Er mul} aullerdem vom staatlichen Aus-
schul} fiir Preiskontrolle genehmigt werden. Der Milchpreis variiert von
Kommune zu Kommune.

Um den Milchpreis herabzusetzen, gibt der Staat in Dédnemark einen
ZuschuB3. In Kopenhagen belief sich dieser Zuschull Ende 1952 auf
16.43 Ore per Liter. Die Lieferanten bekamen 1952 fiir den Liter Milch
mit einem Fettgehalt von 3.5 % durchschnittlich 44.74 Ore. Der Detail-
verdienst betrug 7.32 Ore per Liter und die Unkosten und der Verdienst
der Konsummolkereien kamen auf 12,37 Ore per Liter. Auf Grund des
staatlichen Zuschusses konnte der Verkaufspreis fiir den Verbraucher
auf 50 Ore per Liter festgesetzt werden, was knapp 32 Rp. entspricht.
Der Rahm ist verhiltnisméBig teurer als die Milch. da ein Teil des Milch-
preises auf den Preis des Rahmes geschlagen wird. Wenn der Verbraucher
die Mileh bis zu seiner Tiir gebracht haben will, muf} er per Einheit 4 Ore
Zuschlag bezahlen. Kannenmilch wird fast ausschliellich an Bicker,
Spitiiler, Restaurants usw. verkauft,

Wie oben erwiihnt, sind die Forderungen in den Normalgesundheits-
verordnungen Minimalforderungen. Einer Verschirfung steht aber nichts
im Wege. Dies ist z. B, in den Kopenhagener Gesundheitsverordnungen
geschehen, die verlangen, dal alle Milch und aller Rahm aus tuberkulose-
freien Bestinden stammen. Alle Bestiinde, die Kindermilch liefern, miis-
sen auch frei von seuchenhaftem Verwerfen sein. Die Bekdmpfung von
Abortus Bang wird in Dinemark bald abgeschlossen sein. Heute sind
noch 69, der Bestiinde infiziert., im Jahre 1948 waren es deren 24 9.
Es diirfen auch keine hiimolytischen Streptokokken in der Kindermilch
nachweisbar sein, und ihre Farbe soll bei der Reduktaseprobe nach der
Wendemethode withrend 514 Stunden unveriindert bleiben. Alle Milch
mit Ausnahme der Kindermilch und aller Rahm sollen vor dem Verkauf
erhitzt worden sein. Offene Milech, Rahm und Buttermilch miissen hoch-
erhitzt und die Flaschenvollmilch kurzzeiterhitzt worden sein. Man ver-
sucht aullerdem in den Kopenhagener Gesundheitsverordnungen eine
Verfiigung uber die Erhitzung der Kindermilch einzufithren.

Unter den 185 Kommunen, die den Gesundheitsverordnungen ent-
sprechend eine Milchkontrolle anordneten, sind 109, welche ein Obliga-
torium der Milcherhitzung eingefithrt haben.
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Bis 1930 ist fast alle Milch hocherhitzt worden. Dann tauchten die
ersten Kurzzeiterhitzungsanlagen auf und wurden vom Innenministe-
rium genehmigt. Da man damals noch keine Methode zur Kontrolle der
Kurzzeiterhitzung hatte, wurde die Genehmigung davon abhingig ge-
macht, dal} ein vom Gesundheitsausschull angestellter. aber von den
Molkereien entlshnter Mann die Behandlung iiberwachte. Drei Formen
wurden zugelassen: das Stassano-Verfahren, die Kurzzeiterhitzung in
Plattenapparaten und die Dauererhitzung in Flaschen. Die Dauer-
erhitzung wird aber nur noch in kleinen Betrieben mit geringem Kon-
summilchverkauf angewandt, da sie sehr viel Platz beansprucht.

Wenn auch nur 109 Kommunen ein auf der Grundlage von Gesund-
heitsverordnungen eingefithrtes Erhitzungsobligatorium haben, wird
auler der Kindermilch, die es nur in 25 Kommunen gibt, fast nur er-
hitzte Milech verkauft. Uber 600 Anlagen fiir Kurzzeiterhitzung sind
zugelassen, ihre Zahl steigt stiindig. AuBerdem wird in einer Reihe von
Kommunen hocherhitzte Milch verkauft.

Im ganzen genommen kann man sagen, da} so gut wie alle Konsum-
milch, die in Dinemark zum Verkauf kommt, erhitzt ist, zum weit iiber-
wiegenden Teil ist sie kurzzeiterhitzt. Eine Ausnahme bildet die Milch,
die direkt vom Stall aus verkauft wird.

Die Hohe der Pasteurisierungsunkosten der Molkereien hiingt zu
cinem gewissen Grade von der Ausnutzung der Anlage ab. Nach den
Berechnungen der groflen Molkereien betragen die Pasteurisierungs-
unkosten, wenn man alle Ausgaben, auch die Verzinsung und Abschrei-
bung der Anlage mitrechnet, ca. 0,9 Ure per Liter Milch.

Im Jahre 1951 wurde die alte Bestimmung, wonach ein Angestellter
die Kurzzeiterhitzung zu iiberwachen hat, durch einen Erlafl vom Innen-
ministerium iiber die Kontrolle von stassanisierter. kurzzeit- und dauer-
erhitzter Milch abgelést. Die wichtigsten Punkte dieses Erlasses sind
die folgenden: «Molkereien, die nach der Verfiigung vom Jahre 1925
die ministerielle Genehmigung zumVerkauf einer Milch, die den genann-
ten Behandlungen unterworfen worden war, erhalten haben, diirfen vom
1. Oktober 1951 an diese Methoden nur bei Vollmileh und nur unter
folgenden Bedingungen anwenden:

— Die Erhitzungsmethode mull auf Flaschen und Behiltern deutlich
angegeben sein.

~ Die Erhitzung hat spiitestens 24 Stunden nach dem Melken zu erfolgen
(von dieser Bestimmung kann jedoch ein Dispens erhalten werden).

— Die Milch darf auf keine Weise vorerhitzt sein.

— Die Milch mul} nach der Erhitzung bei der Paraphenylendiaminprobe
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sich wie rohe Mileh verhalten, darf aber bei der Phosphataseprobe
nicht tiiber 0,015 mg Phenol per ml Milch abspalten.

— Die Milech mul} nachher sofort bis aut mindestens 107 C abgekiihlt
werden. Der Apparat mufl mit einem Thermograph und einem ge-
priiften Thermometer verschen sein.

— Der Staatlichen Forschungsmolkerei soll Gelegenheit gegeben werden,
die beim Inkrafttreten des Erlasses angewandte Erhitzungsanlage in
einem passenden Zeitpunkt zu priifen.

~ Die Molkerei hat dem Gesundheitsausschull und der Staatlichen For-
schungsmolkerei das Aufstellen einer neuen Anlage oder die Anderung
einer bestehenden zu melden. Die letztere nimmt die nétige Priifung
sobald wie mioglich vor.

- Molkereien ohne ministerielle Genehmigung diirfen mit dem Verkauf
von Milch. die nach einer der erwihnten Methoden behandelt wird, erst
beginnen, wenn die Genehmigung vorliegt. Eine Vorbedingung der
(Genehmigung ist die Verwendung von Apparaten, welche vom Ministe-
rium und von der Staatlichen Forschungsmolkerei gepriift worden sind.
Es gibt einen Erlaf} iiber die Prifung von Erhitzungsanlagen.

— Die Milch darf nur in plombierten oder mit festsitzenden Kapseln
versehenen Ilaschen verkauft werden. An Spitiler, Restaurants,
Béckereien usw. kann sie jedoch in plombierten Kannen geliefert wer-
den, die mit dem Vermerk versehen cind, dall ein Weiterverkauf nicht
statthnden darf.

Die Molkereien sollen den Gesundheitsausschul} iiber den Verkauf der
Milch in den Kommunen verstindigen ; auBlerdem haben sie die Ausgaben,
die mit der Priifung der Apparate verbunden sind, zu iibernehmen.

Die Kontrolle der Milcherhitzung wird in folgender Weise organisiert :
Yon der Milch jeder Molkerei entnimmt die Polizei Proben: in Kommu-
nen jedoch. die zur Kontrolle Tierdrzte angestellt haben, kann die Probe-
entnahme je nach Vereinbarung auch dem Gesundheitsausschull iiber-
lassen werden.

Die Zahl der zu entnehmenden Proben betrdgt jahrlich:

12 Proben bei Molkereien mit einer tiglichen Produktion von unter
1000 1 erhitzter Milch

24 Proben bei einer Produktion von téiglich 1000-2000 1

30 Proben bei einer Produktion von tiglich 2000-5000 1

48 Proben bei einer Produktion von I;i'iglil?h tther 5000 1

Die Unkosten der Probenentnahme werden von der Polizei oder dem
Gesundheitsausschul} getragen.
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Die Milchproben sollen zur Untersuchung an ein Laboratorium ge-
sandt werden. Fiir diese Untersuchung sind 55 Laboratorien zustiindig,
53 davon sind kommunale, von Tieridrzten geleitete Milchkontrollabora-
torien. Jedes Laboratorium hat seinen Bezirk. An die Deckung der
durch diese Untersuchungen entstehenden Unkosten bezahlen die Mol-
kereien 100400 Kr. jihrlich; dafiir werden sie von der Pflicht, einen
Kontrollangestellten zu halten, befreit.

Im Laboratorium wird die gut gemischte Probe in zwei Halften ge-
teilt: die eine wird im Kiihlschrank aufbewahrt, die andere einer Para-
phenylendiaminprobe (Storchs-Probe) unterzogen, die nicht negativ aus-
fallen darf. Hierauf wird die Probe mit dem Phosphatasetest nach der
Schnellmethode von Scharer untersucht. Hierbei wird ein Teil der Milch-
probe durch Erhitzung inaktiviert, mit 0,015 mg/ml Phenol versetzt
und mit der unbehandelten Probe verglichen. Wenn diese letztere mehr
Farbe hat als die inaktivierte, mit 0,015 mg Phenol pro ml versetzte
Milch entwickelt, so wird sie als ungeniigend erhitzt gewertet. Die im
Kiihlschrank aufgehobene Hilfte der Probe wird dann mit Kalium-
dichromat konserviert und zur genaueren Untersuchung mittels einer
Modifikation von Scharers Laboratoriumsmethode an das Staatliche
Landékonomische Forschungslaboratorium gesandt. Wenn dieses Labo-
ratorium die Milch als ungeniigend erhitzt erachtet, so macht es dem
Gesundheitsausschull und der Polizei davon Mitteilung. Die Unkosten
der Untersuchung werden von der betreffenden Molkerei getragen.

Die Zahl der Fehler ist nicht besonders groll gewesen, in Kopenhagen
z. B. sind seit dem Inkrafttreten dieser Regelung keine vorgekommen.

Wie grol} die 6ffentlichen Ausgaben fiir die Kontrolle sind, kann ich
nicht sagen. Aber da die Molkereien ja selber einen Teil der Ausgaben
tragen und die Kontrolle schon bestehende Institutionen beniitzt, sind
sie kaum sehr grof.

Die Kontrolle der hocherhitzsten Milch wird von den betreffenden Ge-
sundheitsausschiissen vorgenommen.

Sie sehen, daf die Milchkontrolle im wesentlichen den einzelnen Ge-
sundheitsausschiissen iiberlassen ist. doch wird sie dort, wo cine Kon-
trolle der Bestinde besteht, durch das Veterinidrdirektorat iiberwacht.
Zur Ausiibung der Kontrolle brauchen die Gesundheitsausschiisse in den
meisten Fillen von der Kommune angestellte Tieriirzte, die in der Regel
mit den notigen Hilfskriiften sowohl die Kontrolle der Bestiinde als auch
die Laboratoriumsuntersuchungen und die Kontrolle der Molkereien und
Liden durchfithren. Wo dies nicht der Fall ist, kann der Gesundheits-
ausschufl oder die Polizei Proben entnehmen, die an ein staatlich ge-
nehmigtes Laboratorium gesandt werden. Auller einer genauen Kon-
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trolle der Verkaufsprodukte der Molkereien legen wir groBen Wert auf
eine moglichst gute Produzentenmilch, da eine ganz gute Konsummilch
sich nur herstellen ldBt, wenn das Ausgangsmaterial gut ist. Fur die
Arbeit beim Lieferanten ist die Zusammenarbeit zwischen dem kontrol-
lierenden Tierarzt und dem Laboratorium ein sehr wichtiger Faktor, der
mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Ohne die Resultate der Labora-
toriumsuntersuchung ist die Arbeit fiir den kontrollierenden Tierarzt
sehr schwierig. Er mul} die Kithe untersuchen, Hygienekonsulent sein
und die Produzenten zum richtigen Melken, Reinigen der Melkgerit-
schaften usw. anleiten. An Hand der Resultate der Laboratoriumsunter-
suchungen erkliirt er dem Produzenten, was er anders anpacken mulf),
um bessere Milch zu erhalten.

Schlechte Milch wird durch einen Abzug am Milchpreis bestraft. Diese
Abziige variieren von Kommune zu Kommune. Ich kann hier anfithren,
daB die Molkereien in Kopenhagen und der Verein ihrer Lieferanten sich
auf folgende Abziige geeinigt haben. Bei einer Reduktionszeit nach der
Wendemethode von Wilson von weniger als 41, aber mehr als 31, Stun-
den werden ' {Jre per Liter abgezogen: bei einer Reduktionszeit von
weniger als 314, aber mehr als 275 Stunden betrigt der Abzug 2 Ore
und bei weniger als 215 Stunden 4 Ore. An vielen Stellen ist eine bessere
Aufklirung nétig; wir suchen sie moglichst vielen Produzenten zu geben.
Unter anderem sorgen wir dafiir, dal} die Resultate der Laboratoriums-
untersuchung der Lieferantenmilch den Produzenten wie dem kontrol-
lierenden Tierarzt in die Hiinde kommen.

Bei meinen Ausfithrungen iiber die Kontrolle der erhitzten Milch-
produkte habe ich angefithrt, wie die Erhitzung im ganzen Lande kon-
trolliert wird. Wo eine Laboratoriumskontrolle besteht, wird auch die
bakteriologische Qualitit der Milech durch Laboratoriumsuntersuchun-
gen genau iiberwacht. Bei dieser bakteriologischen Kontrolle legen wir
auf folgende Methoden besonderen Wert:

1. Die Haltbarkeitsprobe. Hierbei wird die Milch withrend 24 Stunden
bei einer Temperatur von 17° aufbewahrt und dann untersucht. Bei
dieser Untersuchung wird jede Nachinfektion der Milch entdeckt.

2. Die Coliprobe. Hierbei diirfen in '/, ml Milch keine Colibakterien
nachgewiesen werden.

3. Bestimmung der Totalketmzahl und der thermoresistenten Bakterien
mittels Keimzihlung nach dem Plattenverfahren.

Damit hoffe ich, Sie iiber die Konsummilchverhiiltnisse in Dédnemark
orientiert zu haben. Auch bei uns sind diese Probleme von groBem
offentlichem Interesse.
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Zusammenfassung

Der Vortrag behandelt die Regeln. nach denen der Konsummilch-
handel in Diinemark vor sich geht und kontrolliert wird, im besonderen
die Rationalisicrung des Milchhandels, die Standardisierung des Fett-
gehalts von Milch und Rahm und die Organisation und Kontrolle der
Milcherhitzung. Iis gibt keinen allgemeinen Erhitzungszwang, aber nach
dem Lebensmittelgesetz von 1952 kann ein solcher verordnet werden.

Annihernd die gesamte zum Verkauf kommende Milch ist erhitzt mit
Ausnahme der Kindermileh und der Milch, die direkt vom Stall verkauft
wird. Im iibrigen werden die Preisbildung fiir die Milch und die Methoden,
die zur bakteriologischen Untersuchung der erhitzten Milch angewandt
werden, besprochen.

Résumé

Dans son exposé, lauteur énumeére les directives réglant le commerce
du lait de consommation au Danemark. Il souligne la rationalisation de
la vente du lait, la standardisation de la teneur en graisses du lait et de
la créme, et Porganisation et le contrdle de son chauffage. Il n’existe
actuellement pas d’obligation de le chauffer, mais d’aprés la loi sur les
aliments de 1952, un décret dans ce sens peut étre promulgué incessam-
ment.

Pratiquement, la totalité du lait est chauftée, sauf celui qui est destiné
aux enfants et le lait qui est vendu directement de ’étable. Enfin,
Iauteur discute le prix du lait et les méthodes employées pour le
controle bactériologique du lait chaufté,

Riassunto

- La conferenza tratta delle norme secondo le quali, in Danimareca, &
regolato il commercio del latte di consumo diretto, come questo com-
mercio si svolga e sia controllato, con particolare riferenza ai principii
razionali cui si richiama, alla standardizzazione della percentuale di
grasso nel latte, infine all’organizzazione ed al controllo della sua steriliz-
zazione mediante calore. Non esiste un obbligo generale di scaldare il
latte, secondo la legge sui viveri del 1952 tale misura & perd suscettibile
d’essere adottata. Praticamente tutto il latte che si trova in vendita &
stato scaldato, eccezione fatta del latte per i bambini e di quello che
proviene direttamente dalla stalla. Si discutono inoltre i prezzi del latte
e i metodi usati per gli esami batteriologici del latte scaldato.

Summary

The lecture deals with the rules by which milk for human consumption
is sold and controlled in Denmark, with special regard to the rationalisa-
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tion of milk marketing, the standardisation of the fat content of milk
and eream, and the organisation and control of the heating of milk.
There is no compulsation for the heating of milk but, according to the
Foodstufts Law of 1952, such heating can be ordered. Practically all the
milk coming to the market is heated. with the exception of the special
children’s milk and milk sold directly from the farms. The question of the
price of milk is also discussed as well as the methods used for bacterio-
logical testing of heated milk.

344



	Konsummilch in Dänemark

